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SDS 
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 

       Datum: 06.06.2017 

 
 

 

 

Abschließende Entscheidung des Werkausschusses x 

 

Vorberatung durch den Werkausschuss / Empfehlung für Stadtvertretung  

 
 

Beschlussgrundlage: 
 
Auf der Grundlage der Stadtvertreterbeschlüsse vom 20.03.2017 (DS 00968/2017 Planung 
für den Radweg Dwang - Krösnitz) und vom 22.05.2017 (DS 01043/2017 Bau der Variante 1 
Uferweg am Dwang) soll die Planung der Freianlagen für die Abschnitte Krösnitz – Dwang 
und südwestlicher Fauler See beauftragt werden. 
 
Die Gesamtbaukosten von 2.137.000,00 €/brutto sind im Doppelhaushalt 2017/2018 
beschlossen (Teilhaushalt 10, Projekt 55101, Radfern- und Radrundwege, Investitions-Nr. 
5510112002). 
 
Es handelt sich um eine fortführende Maßnahme. 
 
 Brücke 1.200.000,00  € 
 Wegebau 937.000,00  € 
 Gesamtbaukosten / brutto 2.137.000,00  € 
 
Der Antrag zur Förderung des Verbindungsweges Radfernweg Hamburg – Rügen mit 
Residenzstädteradrundweg wurde im Januar 2016 beim Wirtschaftsministerium eingereicht. 
Das Landesförderinstitut hat die grundsätzliche Förderfähigkeit im Januar 2016 schriftlich 
bestätigt. 
 
Zur Erarbeitung der prüffähigen Unterlagen für den Fördermittelgeber ist die Erarbeitung der 
Planungsunterlagen unerlässlich. 
 
Die Vergabe der Planungsleistungen wird öffentlich bekannt gemacht. Aus dem 
Bewerberkreis werden 3 Landschaftsarchitekturbüros aufgefordert, ein Angebot abzugeben. 
 
 
 
  

13. Sitzung des Werkausschusses am 21.06.2017 

TOP 4.2        - öffentlich 

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Honorarvertrages 
mit einem Wert von ca. 120.000,00 €/brutto (Leistungsphase 2 – 9) für die Freianlagen 
des Verbindungsweges Hamburg – Rügen mit Residenzstädteradrundweg, Abschnitt 
Krösnitz – Dwang und südwestlicher Fauler See 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Werkausschuss beschließt die Durchführung des freihändigen Vergabeverfahrens und 
ermächtigt die Werkleitung mit dem Abschluss eines Honorarvertrages über die Erarbeitung 
der Leistungsphasen 2 – 9 an den wirtschaftlichsten Bieter. 
Das zu beauftragende Planungsbüro erhält die Option auf alle Leistungsphasen und diese 
werden schrittweise abgerufen. 
 
 
Anlage: Lageplan 
 
 
 

Beschlussfähig  Ja  Nein 

 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Laut Beschlussvorschlag 

Ja     

Nein     

Enthaltung     

 
 
 
 
 
 

Schriftführer/in  Vorsitzende/r 
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geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laut geändertem Beschlussvorschlag 

Ja   

Nein   

Enthaltung   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftführer/in  Vorsitzende/r 
 
 
 
 


